g GENERALI

Allgemeine Bedingungen flr den vorlaufigen
Versicherungsschutz in der Erwerbsunfahigkeitsversicherung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit diesen allgemeinen Bedingungen fiir den vorldufigen Ver-
sicherungsschutz wenden wir uns an Sie als Antragsteller und
kiinftigen Versicherungsnehmer und gewéhren lhnen aufgrund
des gestellten Antragsvorlaufigen Versicherungsschutz:

§1

§2

§3

Was ist vorlaufig versichert?

Der vorlaufige Versicherungsschutz erstreckt sich auf die fur
den Fall der Erwerbsunféhigkeit beantragten Leistungen mit
folgenden Einschréankungen:

Waurde ein Versicherungsvertrag mit Wartezeit beantragt, so er-
bringen wir eine Erwerbsunféhigkeitsrente nur, wenn die Erwerbs-
unfahigkeit aufgrund eines Unfalls eintritt (vgl. § 2 Absatz 3 bis
5 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fur die Selbstén-
dige Erwerbsunfahigkeitsversicherung), der sich wahrend der
Dauer des vorlaufigen Versicherungsschutzes ereignet. Die auf
diesem Unfall beruhende Erwerbsunfahigkeit muss innerhalb
eines Jahres seit dem Unfall eintreten. Ferner ist erforderlich,
dass die Versicherung zustande gekommen und nicht weg-
gefallen ist. In jedem Fall enden die Leistungen bei Erwerbs-
unfahigkeit spatestens mit dem Ablauf der fir die Selbsténdige
Erwerbsunfahigkeitsversicherung beantragten Leistungsdauer.
Bei Erwerbsunfahigkeit betragt die Erwerbsunfahigkeitsrente
einschlieBlich der Uberschussbeteiligung héchstens 1.000 Euro
monatlich, bei einem beantragten Versicherungsvertrag mit
Wartezeit héchstens 750 Euro monatlich.

Der jeweils einschldgige Hochstbetrag gilt fr alle bei uns be-
antragten Renten aufgrund von Berufsunfahigkeit, Erwerbsun-
féhigkeit oder Pflegebedurftigkeit.

Unter welchen Voraussetzungen besteht vorlaufiger
Versicherungsschutz?

Voraussetzung fur den vorlaufigen Versicherungsschutz ist, dass

a) der beantragte Versicherungsbeginn nicht spéter als 2 Mo-
nate nach der Unterzeichnung des Antrages liegt;

b) Sie das Zustandekommen der beantragten Versicherung
nicht von einer besonderen Bedingung abhéngig gemacht
haben;

c) lhr Antrag nicht von unseren Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen abweicht.

Wann beginnt und endet der vorlaufige
Versicherungsschutz?

1. Der vorlaufige Versicherungsschutz beginnt mit dem Eingang
des Antrages bei uns, spatestens mit dem 3. Tag nach der
Unterzeichnung des Antrages.

2. Der vorlaufige Versicherungsschutz endet spatestens 6 Mo-
nate nach der Unterzeichnung des Antrages. Er endet jedoch
vor Ablauf dieser Frist, wenn
a) der Versicherungsschutz aus der beantragten Ver-

sicherung begonnen hat;

b)  wir Ihren Antrag abgelehnt haben;

C) Sie lhren Antrag angefochten oder bereits vor oder
gleichzeitig mit dem Eingang bei uns zurilickge-
nommen haben;

d) die Zahlung des Einldsungsbeitrags nicht erfolgte, der
Einzug des Einlésungsbeitrags nicht moglich war oder
dem Einzug widersprochen worden ist;

e)  Sie von lhrem Widerrufsrecht nach § 8 VVG Gebrauch
gemacht haben;

f) Sie einer Ihnen geméB § 5 Abs. 1 und 2 VVG mitge-
teilten Abweichung des Versicherungsscheins von
Ihrem Antrag widersprochen haben.

§4

§5

In welchen Fillen ist der vorldufige Versicherungsschutz
ausgeschlossen?

1. Unsere Leistungspflicht ist ausgeschlossen fiir Versiche-
rungsfélle aufgrund von Ursachen, nach denen im Antrag
gefragt worden ist und von denen die versicherte Person vor
seiner Unterzeichnung Kenntnis hatte, auch wenn diese im
Antrag angegeben worden sind.

2. Bei einer Erwerbsunféhigkeit, die durch eine von der versi-
cherten Person absichtlich herbeigefiihrten Krankheit oder
Verletzung oder durch versuchte Selbsttétung verursacht
worden ist, besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn
uns nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie
Willensbestimmung ausschlieBenden Zustand krankhafter
Storung der Geistestatigkeit begangen worden ist.

Wie ist das Verhaltnis zur beantragten Versicherung,
und wer erhalt die Leistungen aus dem vorlaufigen
Versicherungsschutz?

1. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist,
finden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die
beantragte Versicherung Anwendung. Dies gilt insbesondere
furr die dort enthaltenen Einschrankungen und Ausschlisse.

2. Ein im Antrag festgelegtes Bezugsrecht gilt auch fiir die
Leistungen aus dem vorlaufigen Versicherungsschutz.
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Verwendete Acrobat Distiller 6.0.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Standardpapierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 100 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 150 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Mittel
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 525 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Mittel
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 450 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 675 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: None
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Ja
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
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